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halle

Marktplatz 1
06100 Halle (Saale)

STADT HALLE (SAALE)

Veranstalterservice

Christian-Wolff Str. 2
06108 Halle (Saale)

Senden Sie uns lhren Antrag bitte per Post,

oder mit E-Mail veranstalterservice@halle.de.
Telefonisch erreichen Sie uns unter 0345 221 1361.

BEARBEITUNGSVERMERK

(wird vom Fachbereich ausgefiillt)

VAS

Basisantrag auf Genehmigung einer Veranstaltung

unter freiem Himmel, auf 6ffentlichen StraBBen, Pldtzen, Mérkten, Griinanlagen und Waldgebieten der Stadt Halle (Saale)

Der Antrag ist rechtzeitig, spétestens jedoch 4 Wochen vor dem Veranstaltungstermin beim Veranstalterservice

einzureichen.
0. Hinweise zu erforderlichen Anlagen

ja |

Mitveranstalter
Tritt die Stadt Halle (Saale) bei der Veranstaltung als Mitveranstalter auf?

Wenn ,ja“ muss der zusténdige
Fachbereich der Stadt den Antrag
auf Seite 6 mitzeichnen.

Beschallung
Soll eine Beschallung mittels einer Beschallungsanlage erfolgen?

Wenn ,ja“ bitte Anlage 1a benutzen.
Vereine nutzen Anlage 1b.

Gastronomie
Ist ein voriibergehendes Gaststattengewerbe nach § 2 Abs. 2 GastG LSA
vorgesehen?

Wenn ,,ja“ bitte das entsprechende
Formular (eFORMs OB-37-037)
nutzen. Vereine, die keine
gewerbsmafige Abgabe von
Speisen und Getranken
vorsehen, sind hiervon befreit.

Medienanschliisse (gilt nur fiir Veranstaltungen auf stadtischen Marktfldchen)
Sind Wasser- und/oder Stromanschlisse erforderlich?

Wenn ,ja“ bitte Anlage 3 benutzen.

Offentlicher Verkehrsgrund
Findet die Veranstaltung auf 6ffentlichem Verkehrsgrund statt?

Wenn ,ja“ bitte Anlage 4 benutzen.

Marktfestsetzung
Ist eine Veranstaltung nach § 69 ff. Gewerbeordnung vorgesehen?

Wenn ,ja“ bitte Anlage 5 benutzen.

Fliegende Bauten
Ist der Aufbau von Fliegenden Bauten (d. h. Zelte, Biihnen, etc.) vorgesehen?

Wenn ,ja“ bitte Anlage 6 benutzen.

Stadtgriin
Ist die Nutzung 6ffentlicher Anlagen, Spielplatze und Griinanlagen vorgesehen?

Wenn ,ja“ bitte Anlage 7 benutzen.

Versorgung mit Trinkwasser
bei Abgabe von Speisen / Getranke

Grundsatzlich Anlage 8 benutzen.

. Veranstalter/-in

Name, Vorname oder Name der Firma, der Stiftung, des Vereins

Name, Vorname (fiir den Vertreter der juristischen Person)

Geburtsdatum

Adresse - Betriebsanschrift (kein Postfach) oder Wohnanschrift (bei natiirlichen Personen)

Telefon-Nr. Fax-Nr.

Mobiltelefon-Nr.

E-Mail-Adresse

HRB/HRA oder VR-Nr.

eFORM




Il. Leiter/in der Veranstaltung

Name, Vorname

Adresse (StraBe, Hausnummer, PLZ, Ort)

Mobiltelefon-Nr. (Erreichbarkeit wéhrend der Veranstaltung muss gewéhrleistet sein!)

lll. Angaben zur Veranstaltung
1. Veranstaltungsbezeichnung

Bezeichnung der Veranstaltung

2. Veranstaltungszeitraum

Beginn des Aufbaus (Datum/ Uhrzeit) Beginn der Veranstaltung (Datum/ Uhrzeit) Ende der Veranstaltung (Datum/ Uhrzeit) Ende des Abbaus (Datum/ Uhrzeit)

3. Veranstaltungsort

Bitte einen Lageplan (M1:500), nur erhaltlich bei der Stadt Halle (Saale), FB Stadtebau und Bauordnung, Stadtvermessung,
Neustadter Passage 18, beilegen. Zeichnen Sie hierauf bitte, farblich getrennt, die kommerziell und nicht kommerziell
genutzten Flachen maRgetreu ein.

Adresse (Strale, Hausnummer, PLZ, Ort) und Bezeichnung des Veranstaltungsortes

4. Veranstaltungsbeschreibung

D Konzert D Festival D religiése Veranstaltung
|:| Sportveranstaltung |:| Brauchtumsumzug |:| Stadtfest/StralRenfest
D kulturelle Veranstaltung D Messe/Ausstellung D Floh-/ Antikmarkt

D Vereinsfeier/ Jubilaum/ Eréffnung D Publik Viewing I:lZirkus

D Sonstige Veranstaltung

Die Veranstaltung ist:

|:| unbestuhlt |:| teilbestuhlt |:| bestuhlt
5. Veranstaltungsgeldnde

|:| offentliche Flache |:| private Flache

D Stralenbereich D Parkplatz

|:| umzaunt |:| naturlich begrenzt

|:| Gehweg |:| Grinflache

D sonstige Flache D am/auf dem Wasser

6. Veranstaltungsbedingungen

|:| Die Veranstaltung findet ausschlieRlich tagsiiber im Hellen statt.

D Die Veranstaltung findet (teilweise) wahrend der Dunkelheit statt. Beginn: Uhr  Ende: Uhr

7. Vorwiegende Zusammensetzung der Besucher-/Teilnehmergruppen

D Familien I:lTeenager D Erwachsene D Senioren

D Szenefans/ Sonstige: |:| Gemischtes Publikum

|:| Prominente Persoénlichkeiten werden erwartet |:| Besucher mit besonderer Schutzstufe (Politiker, etc.)




8. Art der Veranstaltung

D Erstveranstaltung

D Wiederholungsveranstaltung |:| mit wesentlichen Anderungen D ohne wesentlichen Anderungen

D Tournee-Veranstaltung

9. Art und Reichweite der Werbung fiir die Veranstaltung

D Internet/ Soziale Netze D Radio / TV D Printmedien/ Plakate |:| Handzettel/ Flyer

D regional/ Kommunal D Uberregional/ Umland

10. Nutzungsvereinbarung

Der Veranstalter hat mit dem Betreiber der Flache (z. B. Rennbahn Halle (S.)), auf der die Veranstaltung stattfinden soll,
eine rechtsverbindliche Nutzungsvereinbarung getroffen.

I:l Die rechtsverbindliche Nutzungsvereinbarung mit dem Betreiber der Flache, auf der die Veranstaltung stattfinden soll,
wird bis zum: unterzeichnet und umgehend an den Veranstalterservice nachgereicht.

11. GroRe und Zugang zur Veranstaltungsflache

Gesamt-Veranstaltungsflache: gm
- davon kommerziell genutzte Flache: am
- davon nicht kommerziell genutzte Flache: qm
Fir Besucher zugangige Flache: gm
Flache flr Aufbauten (Biihne, Sténde, Toiletten, Logistik, Bestuhlung, etc.): gm
Wird bei der Veranstaltung Eintritt verlangt? |:| ja |:| nein

Gibt es eine Zugangskontrolle zum Veranstaltungsgelande? |:| ja |:| nein

Anzahl der Einlasse: Umfang/Breite der Einlasse: Anzahl der Zugangskontrollen:

12. Verkehrssituation

Sind allgemeine Verkehrsbeeintrachtigungen zu erwarten? |:| ja |:| nein
Ist mit Beeintrachtigungen des OPNV zu rechnen? |:| ja Dnein
Gibt es eine OPNV-Anbindung? |:| ja Dnein
Sind ausreichende Parkplatze vorhanden? |:| ja |:| nein Anzahl: Parkplatze
Ist die Anmietung weiterer Kfz-Abstellflachen vorgesehen? |:| ja |:| nein

Falls ,ja“, wo? — Anschrift/ Bezeichnung:

13. Abstelleinrichtungen fiir Fahrrader/ Fahrradstander

Es macht sich erforderlich, Abstelleinrichtungen fir Fahrrader zuzustellen oder zu Uberbauen.
Der Veranstalter stellt daher mobile Fahrradstander fiir Fahrrader am Veranstaltungsort auf.
Die Aufstellung erfolgt am durch die Firma:

14. Besucher- / Teilnehmerzahlen

Anzahl der Helfer/ Ordner Besucher insgesamt (geschétzt) Besucher zu Spitzenzeiten (geschétzt)

Bemerkungen




15. Musik/ Beschallung
Die geplante Musik ist:

[ ] Live-Musik

D Musik aus der Konserve

Soundcheck ist am

Die Meldung an die GEMA (Sachgebiet Sachsen-Anhalt/Thiiringen) |:| ist bereits erfolgt |:| erfolgt bis zum:
(E-Mail: bd-dd@gema.de / Tel.: 0351 81 84 620)

16. Toiletten

Sind Toiletten vor Ort vorhanden?

|:| ja |:| nein

Sind Toiletten behindertengerecht?

D ja I:lnein

Werden Toiletten/ -wagen aufgestellt?

|:| ja |:| nein

17. Speisen, Getranke, sonstige Lebensmittel

Werden Speisen, Getranke oder sonstige Lebensmittel und Bedarfsgegenstande angeboten? D ja |:| nein
Wenn ,ja“ ist die Handlerliste unter Angabe der Gewerbeart (Reisegewerbe/stehendes Gewerbe) mit Sortimentsangaben beizufligen!

18. Tiere

Werden Tiere zur Schau gestellt?

|:| ja |:| nein

Liegt eine Genehmigung nach § 11 TierSchG vor? |:| ja |:| nein

Bei ,ja“ bitte vollstdndige Kopie der Genehmigungen beifligen. Bei ,nein“ bitte Tierhalterliste anfugen.

19. Einsatz von Feuer, Gasen und Pyrotechnik sowie feuergefahrliche Handlungen

Feuerwerk/Pyrotechnik

|:| ja |:| nei

Feuerwerker

|:| ja nein

Brauchtumsfeuer

|:| ja |:| nein

Feuerschlucker

|:| ja |:| nein

Jonglage mit Feuer

|:| ja |:| nein

Verwendung von offenem Feuer (z. B. Holzkohle, etc.|:| ja |:| nein

Flussiggas (z. B. Grillstinde, Heizstrahler)

|:| ja |:| nein

Fritteusen

|:| ja |:| nein

Sonstiges:

Kontaktdaten des Pyrotechnikers
(Firma, Name, Anschrift, Telefon)

Fir Privatpersonen erfolgt die Antragstellung fir Feuerwerke personlich oder schriftlich bei der Polizeiinspektion
Halle (Saale), Stabsbereich Verwaltung, Waffen- und Sprengstoffrecht, Merseburger Str. 6, 06110 Halle (Saale) — Tel.

0345 224 1823. Soll ein Feuerwerk durch einen Inhaber

Erlaubnis nach  Sprengstoffgesetz

(Pyrotechniker) abgebrannt werden, hat dieser das Feuerwerk grundsatzlich zwei Wochen vorher der o. g. Behdrde schriftlich

anzuzeigen.
20. Einsatzkrafte

Ordnungsdienst ist vorgesehen

Sicherheitsdienst ist vorgesehen

Bei ,ja“ bitte Name und Starke angeben:

Sanitatsdienst ist vorgesehen

Rettungsdienst ist vorgesehen

Bei ,ja“ bitte Name und Starke angeben:

Brandsicherheitswache der Feuerwehr ist erforderlich |:| ja |:| nein




21. Einschéatzung des Gefahrdungspotentials der Besucher
Aufgrund der Zahl der erwarteten Besucher muss auf dem Veranstaltungsgelande, im Bereich der Zugangswege,
Abgangswege oder in deren Umfeld mit einer hohen Personendichte gerechnet werden.
|:| ja Dnein

Es sind besondere Konflikte unter den Besuchern, mit Dritten oder mit Ordnungskraften zu erwarten. |:|
ja nein

Das Veranstaltungsgelande weist aufgrund seiner Lage, Beschaffenheit oder Erschliefung besondere infrastrukturelle

Risiken auf.
|:| ja |:|nein

Durch Aufbauten, Einrichtungen oder Darbietungen wahrend der Veranstaltung kdnnen besondere Gefahren fiir Besucher
oder fir die Veranstaltungsumgebung entstehen.
|:| ja Dnein

Im Umfeld der geplanten Veranstaltung finden gleichzeitig weitere Veranstaltungen statt, zu denen eine hohe Zahl von

Besuchern erwartet werden
[]a [Inein

22. Veranstaltungsverlauf und Art der Aufbauten (siehe hierzu Pkt. 11)

(zeitlicher Ablauf der gesamten Veranstaltung - falls Platz nicht ausreicht, bitte als Anlage beifiigen)

Bitte beachten Sie auch die hier nachfolgend beigefiigten Hinweise!

Hinweis fiir GroBveranstaltungen!
GemalR A 9 Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle (Saale) hat der Veranstalter bei GroRveranstaltungen einen

Sanitatsdienst und eine Brandsicherheitswache vorzuhalten und die Art und den Umfang durch den Fachbereich Sicherheit

mindestens zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn genehmigen zu lassen.

Hinweis fiir Veranstaltungen mit Musikauffiihrungen in Gaststéttenbetrieben!
Zu den Veranstaltungen und GrofRveranstaltungen gehdren auch solche mit Musikauffiihrungen in Gaststattenbetrieben,

soweit diese Gaststatten nicht in die Betriebsart ,Diskothek” oder ,Gaststéfte mit regelméBigen Tanz- oder

Musikveranstaltungen“ konzessioniert sind.

Hinweis fiir Werbung und Promotion-Veranstaltungen!

Die Stadt Halle (Saale) hat mit der Stroer Deutsche Stadte Medien GmbH (DSM) vertraglich vereinbart, dass ausschliellich
die DSM auf offentlichen Flachen in der Stadt Halle (Saale) werben darf oder iber Werbung auf &ffentlichen Flachen in der
Stadt Halle (Saale) entscheidet. Der Veranstalter einer Promotion-Veranstaltung oder einer Veranstaltung, bei der geworben
wird, ist verpflichtet, mit der Stréer Deutsche Stadte Medien GmbH, Niederlassung Mitteldeutschland, Briihl 33, 04109 Leipzig
(Bruhl-Arkade, 3. OG), Tel.: 0341 2245751, E-Mail: sreitz@stroeer.de eine Vereinbarung zu treffen.

Gem. A 12 Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle (Saale) ist das unerlaubte Plakatieren oder Anbringen lassen von
Plakaten auf Flachen offentlicher Einrichtungen verboten. Gleiches gilt fiir private Grundstlicke einschlief3lich ihrer baulichen

Anlagen, soweit diese von einer 6ffentlichen Strale aus einsehbar sind.




Anlagen:

Anlage 1a - Anzeige einer Veranstaltung unter Verwendung von Beschallungstechnik
Anlage 1b - Anzeige einer Veranstaltung unter Verwendung von Beschallungstechnik fiir eingetragene
Vereine, die nicht gewerbsméRig tétig sind

Anlage 2 - Anzeige eines voriibergehenden Gaststéttengewerbes (A 2 Abs. 2 GastG LSA)

Anlage 3 - Antrag fiir Versorgungsanschliisse (Strom und Wasser)

Anlage 4 - Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis fiir die Durchfiihrung einer Veranstaltung auf éffentlichem
Verkehrsgrund

Anlage 5 - Antrag auf Festsetzung geméaR A 69 Gewerbeordnung (GewQ)

Anlage 6 - Anzeige zur Aufstellung von ,Fliegenden Bauten®

Anlage 7 - Antrag auf Nutzung 6ffentlicher Anlagen, Spielplatze und Griinanlagen der Stadt Halle (Saale)

Anlage 8 - Anzeige (iber die Errichtung einer zeitweiligen Trinkwasserversorgungsanlage

Anlage - Datenschutzhinweis (DSH - Veranstaltungsservice)

sowie den

Lageplan M 1:500

Den Plan erhalten Sie beim FB Stadtebau und Bauordnung, Stadtvermessung, Neustédter Passage 18, 06122
Halle (Saale).

Bestuhlungsplan

Aufstellungsplan

Ordnerliste

Veranstaltererkldarung

Veranstalterhaftpflichtversicherung (Kopie)

Miet- oder Nutzungsvertrag (Kopie)

Handlerliste

Tierhalterliste

Datum/Unterschrift FBL (fiir Mitveranstalterin — Stadt Halle (S.)) Datum/Unterschrift (fir Veranstalter/in)
Y,





1. Datenschutzhinweis im Zusammenhang mit der Koordinierung von Veranstaltungen
und Aktionen im 6ffentlichen Raum

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Die Stadt Halle (Saale) vertreten durch den Oberblrgermeister - zentraler Kontakt Gber das
DLZ Burgerengagement am Marktplatz 1, 06100 Halle bzw. unter 0345 22 10 - verarbeitet
Ihre personenbezogenen Daten im Geschaftsbereich [lI/DLZ Veranstaltungen/Team
Veranstalterservice/Markte.

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Ihre Daten werden zum Zwecke der Antragsbearbeitung auf Grundlage des Art. 6 Abs.1 S.1
e DSGVO (Wahrnehmung einer Aufgabe, die im &ffentlichen Interesse liegt oder in Austibung
offentlicher Gewalt erfolgt) in Verbindung mit SOG LSA § 27 verarbeitet.

4. Empfanger oder Kategorien von Empfangern

Zur Erfullung dieser Aufgabe dirfen Ihre Daten an die Fachbereiche Immobilien, Sicherheit,
Sport, Bauen, Umwelt sowie an die Polizei, ggf. Stréer, ggf. Wasser- und Schifffartsamt
Magdeburg, ggf. Landesverwaltungsamt, ggf. Deutsche Flugsicherungs GmbH
weitergegeben werden.

Die Datenlbermittlung an die Polizei erfolgt auch um Irritationen zu vermeiden und lhre
Veranstaltung nicht zu geféahrden. Die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Sid wird durch
Zuleitung lhres Antrages oder lhrer Anzeige entsprechend informiert.

Eine Ubermittlung in ein Drittland erfolgt unsererseits nicht.

Im Ubrigen werden lhre Daten nur dann weitergegeben, wenn hierzu eine rechtliche
Verpflichtung besteht oder Sie darin eingewilligt haben.

5. Dauer der Speicherung

Rechtsgrundlage fiir die Speicherung der Daten ist das Datenschutzgesetz. lhre
personenbezogenen Daten werden zur Aufgabenerflllung nur so lange gespeichert, wie es
fur den oben angegebenen Zweck erforderlich ist. Fur Veranstaltungsantrage ist eine
Aufbewahrungsfrist von drei Jahren vorgesehen. Aufbewahrungsfristen beginnen mit Ablauf
des Jahres, in dem der Vorgang abgeschlossen wird.

6. Betroffenenrechte

Sie haben das Recht auf Auskunft Uber lhre bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten (Art. 15 DSGVO) sowie auf deren Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder Loschung bzw.
Einschrankung der Verarbeitung (Art. 17, 18 DSGVO). Ferner besteht ein Widerspruchsrecht
(Art. 21 DSGVO) gegen die Verarbeitung, soweit diese nicht ausschlieRlich zur
Aufgabenerfiillung erfolgt; ein Recht auf Ubertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) der von Ihnen
bereitgestellten Daten.

Sollten Sie von lhren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prift die Stadt Halle
(Saale), ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfur erfillt sind.

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Landesbeauftragten fir den Datenschutz
Sachsen-Anhalt, LeiterstraBe 9, 39104 Magdeburg, Tel. 0391 81803-0, E-Mail:
poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de, Internet: www.datenschutz.sachsen-anhalt.de.

Wenn Sie in die Verarbeitung durch eine entsprechende Erklarung eingewilligt haben, ist
diese stets zukunftswirksam widerruflich.

7. Pflicht zur Angabe von Daten

Die Zurverfugungstellung lhrer Daten ist fir die Bearbeitung des Antrages erforderlich.





Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann dem Antrag oder der Anzeige
nicht entsprochen werden.

Wenn Sie die Internetseite www.halle.de besuchen und Onlineangebote nutzen, werden
Daten lhres Internetbrowsers an den Anbieter der Seite tGbermittelt, so auch bei Aufruf von
www.halle.de an den IT-Dienstleister IT-Consult Halle GmbH. Nahere Erlauterungen finden
Sie unter http://www.halle.de/de/Datenschutz/.

Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie von unserem Datenschutzbeauftragten,
Marktplatz 1, 06100 Halle (Saale) Tel.: 0345 221 4698, E-Mail: datenschutz@halle.de,
welchen Sie gern bei Fragen kontaktieren kdnnen.






STADT HALLE (SAALE) Veranstalterservice

® h a lle Y Marktplatz 1 Christian-Wolff-Str. 2

* 06100 Halle (S.) 06108 Halle (Saale)

Anlagensammlung zum Antrag auf Genehmigung einer Veranstaltung (VAS)

1. Aligemeine Angaben — Antragsteller/in

Name, Vorname, ggt. Geburtsname , Geburtsdatum

Anschrift mit StralSse, Hausnummer, PLZ, Ort

Telefon, Mobiltelefon, E-Mail

2. Allgemeine Angaben — Veranstalter/in, bzw. gesetzl. Vertreter / Gesellschafter

Name, Vorname, Geburtsdatum / Bezeichnung der juristischen Person oder des nichtrechtsfahigen Vereins

Anschrift mit Stralse, Hausnummer, PLZ, Ort

Telefon, Fax, Mobiltelefon, E-Mail

Zustandiges Finanzamt (in der Regel am Sitz der Hauptniederlassung)

Handelsregisternummer (HRB/ ARA]

Registernummer des Registergerichts (fiir Vereine)

3. Aligemeine Angaben — Veranstaltungsleitung

Name, Vorname, Geburtsdatum

Anschrift mit Stralle, Hausnummer, PLZ, Ort

Telefon, Mobiltelefon (Erreichbarkeit wihrend der Veranstaltung muss jederzeit gewdbhrleistet sein)

4. Allgemeine Angaben — Veranstaltung

Veranstaltungsbezeichnung (Name/Bezeichnung der Veranstaltung)

Veranstaltungsort (Anschrift mit Strafse, Hausnummer, PLZ, Ort / Bezeichnung des Ortes)

Datum / Uhrzeit (Veranstaltungsbeginn) Datum / Uhrzeit (Veranstaltungsende)

5. Unterschriften (gelten fiir alle nachfolgende Anlagenteile)

Datum / Unterschrift / Stempel Datum / Unterschrift Datum / Unterschrift
(fiir d. Mitveranstalterin Stadt Halle (S.)) (fir d. Veranstalter/in) (far d. Antragsteller/in)

Bitte flllen Sie nachfolgend nur die Anlagenteile aus, die flr Ihre Veranstaltung zutreffen. Siehe hierzu auch Basisantrag S. 1.






Anlage 1a — Anzeige einer Veranstaltung unter Verwendung von Beschallungstechnik

1. Beschallungszeitraum

Beginn Soundcheck (Datum, Uhrzeit):

Ende Soundcheck (Datum, Uhrzeit):

Beginn Beschallung (Datum, Uhrzeit):

Ende Beschallung (Datum, Uhrzeit):

2. Veranstaltungsablauf (zeitlicher Ablauf der gesamten Veranstaltung — falls Platz nicht ausreicht, bitte als Anlage beifiigen)

3. Dargebotene Musik

Genre und Gruppen:

[]tive [ ] Konserve [P

4. Leistungsparameter

Leistung des Verstarkers: Watt

Leistung der Lautsprecher: Watt
5. Beiprogramm -

6. Erwartete Besucherzahl

Anzahl:

7. Sicherheit

[ ]Sicherheitsdienst [ ]eigene Ordnungsdienste

8. Eintrittsgeld

Abendkasse: € Vorverkauf: €

9. Mitveranstalter — Stadt Halle (S.)

Oja Onein

Fachbereich / DLZ:

Schallleistungspegel: dB(A)

10. Anlagen

[ ]Bestuhlungsplan [ ]Lageplan mit Standort der Lautsprecher und [ ] Aufstellungsplan| ] Ordnungsdienst [ ]Sonstiges

Abstrahlrichtung






Anlage 1b — Anzeige einer Veranstaltung unter Verwendung von Beschallungstechnik fiir
eingetragene Vereine, die nicht gewerbsmaRig tatig sind

Die Anlage 1b und Seite 1 dieser Anlagensammlung gilt als Nachweis Uber die erforderliche Anzeigepflicht, gemall der
Allgemeinverfligung der Stadt Halle (Saale) zur Durchfiihrung von Veranstaltungen unter Einsatz von Beschallungstechnik im
Stadtgebiet von Halle (Saale) — Ausnahme nach & 16 Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Halle (Saale) fiir eingetragene
Vereine, die nicht gewerbsmaRig tatig sind.

N

1. Beschallungszeitraum

Beginn Soundcheck (Datum, Uhrzeit): Ende Soundcheck (Datum, Uhrzeit):

Beginn Beschallung (Datum, Uhrzeit): Ende Beschallung (Datum, Uhrzeit):

2. Erwartete Besucherzahl

erwartete Besucherzahl:






Anlage 2 — Anzeige eines voriibergehenden Gaststittengewerbes (§ 2 Abs. 2 GastG LSA)

Zur Anzeige eines vorilibergehenden Gaststattengewerbes nach § 2 Abs. 2 GastG LSA rufen Sie bitte den hier nachfolgend
aufgefiihrten Link zur Dienstleistung auf und nutzen Sie das dort hinterlegte Formular.

1. Anzeige eines voriibergehenden Gaststittenbetriebes nach § 2 Abs. 2 GastG LSA

https://halle.de/serviceportal/dienstleistungen/leistung/gaststaettengewerbe-voruebergehend-aus-besonderem-anlass-anzeige/335436601






Anlage 3 — Antrag auf Versorgungsanschliisse (Strom und Wasser )
nur auf Marktfléichen méglich

4 )
Die Anlage 3 und Seite 1 dieser Anlagensammlung bilden den Antrag fiir die Freischaltung von Versorgungsanschliissen
(Strom, Wasser) auf den Marktflachen der Stadt Halle (Saale).

Zu beachten ist die Marktsatzung und Sondernutzungsgebihrensatzung der Stadt Halle (S.). Die Satzung finden Sie unter:
http://www.halle.de/de/Verwaltung/Satzungen/ . Insbesondere erfolgt der Hinweis auf die Anschlussgebiihren.
\ J

1. Stromanschluss

Flr die im Basisantrag genannte Veranstaltung auf Marktflachen der Stadt Halle (S.) werden Elektranten
bendtigt und vom Veranstalter gebihrenpflichtig beantragt.

davon Schuko: CEE16: CEE32: CEE63:
Abweichend vom genannten Veranstalter beantragt ein Teilnehmer Elektranten.
davon Schuko: CEE16: CEE32: CEE63:

2. Wasseranschluss

Flr die im Basisantrag genannte Veranstaltung auf Marktflachen der Stadt Halle (S.) werden Wasseranschliisse
benotigt und vom Veranstalter gebiihrenpflichtig beantrag.

Abweichend vom genannten Veranstalter beantragt ein Teilnehmer Wasseranschlisse.






Anlage 4 — Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis fiir die Durchfiihrung einer
Veranstaltung auf 6ffentlichem Verkehrsgrund

Die Anlage 4 und Seite 1 dieser Anlagensammlung bilden den Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis fir die Durchfiihrung einer
Veranstaltung auf o6ffentlichem Verkehrsgrund.

Wichtiger Hinweis: Sollten Sie zu Ihrer Veranstaltung éffentlichen Verkehrsgrund nutzen wollen, ist der Antrag spdétestens
4 Wochen vor der geplanten Veranstaltung einzureichen.

Die Beeintrachtigung von stadtischen Beleuchtungsanlagen ist nicht zuldssig. Bodenstrahler diirfen nicht iberbaut werden.
Die Zuganglichkeit zu den Lichtpunkten und Schaltschranken ist jederzeit zu gewahrleisten.

Sollten Schalthandlungen an stadtischen Beleuchtungsanlagen fiir die beantragte Veranstaltung erforderlich werden, sind
diese hier mit zu beantragen. Schalthandlungen sind mit entsprechenden Kosten verbunden, die vom Antragsteller zu tragen
sind.

1. Sperrungen

Fur die Durchfiihrung der Veranstaltung sind nachfolgend aufgefiihrte Sperrungen erforderlich und werden hiermit beantragt:

2. weitere Angaben bei geplanten Umziigen (Festumziigen / Laternenumziigen)

Zahl der voraussichtlichen Teilnehmer Fahrzeuge Personen

Festwagen Musikkapellen Pferde

3. Geplanter Streckenverlauf (Streckenbezeichnung / Fliichen, auf welchen der 6ffentliche Verkehrsgrund in Anspruch
genommen wird / Streckenskizze bitte beifiigen

4. Erklarung des Veranstalters

Der Veranstalter erklart hiermit:

den Bund, die Lander, den Landkreis, die Gemeinde/Stadt und alle sonstigen Korperschaften des 6ffentlichen Rechts von allen
Ersatzansprichen freizustellen, die aus Anlass der Veranstaltung aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen von
Teilnehmern oder Dritten erhoben werden kénnen. Er hat ferner die Wiedergutmachung aller Schaden zu ibernehmen, die
auch ohne eigenes Verschulden von Teilnehmern durch die Veranstaltung oder aus Anlass ihrer Durchfiihrung an den zu
beniitzenden StraBen einschlieRlich der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sowie Grundstiicken (Flurschdden)
entstehen. Im Ubrigen bleiben die gesetzlichen Vorschriften iiber Haftpflicht des Veranstalters unberiihrt.

5. Anlagen

|:| Streckenplan |:| Kopie der giiltigen Veranstalter-Haftpflichversicherung

e S






Veranstaltererkldarung

Veranstalter

Halle (S.), den

Stadt Halle (Saale)
Fachbereich Sicherheit
Untere Verkehrsbehorde
Am Stadion 5

06122 Halle (Saale)

Hinsichtlich der von mir beantragten Veranstaltung

Bezeichnung und Datum der Veranstaltung

1. Mir ist bekannt, dass die Veranstaltung eine Sondernutzung im Sinne des § 8 BundesfernstraRengesetz (FStrG) bzw. des § 18
StraRengesetz des Landes Sachsen-Anhalt darstellt und ich als Erlaubnisnehmer alle Kosten zu ersetzen habe, die dem Trager

der StraBenbaulast durch die Sondernutzung entstehen.

2. Mir ist bekannt, dass der Trager der StraRenbaulast und die StraRenverkehrsbehérde keinerlei Gewahr dafiir Gbernehmen,
dass die StraRen samt Zubehor durch die Sondernutzung uneingeschrankt benutzt werden konnen. Den Trager der

StralRenbaulast trifft im Rahmen der Sondernutzung keinerlei Haftung wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.

3. Soweit die zustdndigen Behorden aus Anlass der Veranstaltung Aufwendungen fir besondere MaRnahmen verlangen

kénnen, verpflichte ich mich, diese zu erstatten.

4. Uber den nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu § 29 Abs. 2 StraBenverkehrs-Ordnung (StVO) fiir Veranstaltungen
vorgeschriebenen Umfang von Haftpflichtversicherungen sowie ggf. notwendigen Unfallversicherungsschutz bin ich informiert.
Eine Bestatigung zu dem von der Erlaubnisbehérde verlangten Versicherungsschutz stelle ich zur Verfligung bzw. habe ich

bereits zur Verfligung gestellt. Mir ist bekannt, dass ohne eine solche Bestatigung die Erlaubnis nicht erteilt werden kann.

Unterschrift (Name in Druckschrift oder Stempel)






Anlage 5 — Antrag auf Festsetzung gemaR § 69 Gewerbeordnung (GewO)

Die Anlage 5 und Seite 1 dieser Anlagensammlung bilden den Antrag auf Festsetzung gemal} § 69 Gewerbeordnung (GewO).

1. Weitere Angaben zur Veranstaltung (Art der Veranstaltung)

O Messe O Ausstellung OGroRmarkt (OQWochenmarkt (O Spezialmarkt O Jahrmarkt (OVolksfest
(§ 64 GewO) (§65 GewO) (66 GewO) (§67 GewO) (§68 Abs. 1 GewO) (5§68 Abs. 2 GewO) (§60 GewO)

Marktgegenstinde (Angabe des Waren- und Leistungskreises der angeboten werden soll):

Marktort (z.B. Gemeinde, Ortsteil, Messegelande, Halle)

Beginn Aufbau (Datum / Uhrzeit) Ende Abbau (Datum / Uhrzeit)

Offnungszeiten:

Eintrittsgeld:

OEintrittsgeId wird nicht erhoben O Eintrittsgeld f. Besucher betragt:

Platzgeld:

Das Platzgeld fiir die Aussteller/Anbieter betragt pro (gm, Ifd. Meter):

Haufigkeit:
Oeinmalige Durchfiihrung O regelméRige Durchfihrung auf Dauer
O mehrmalige Durchfiihrung im Zeitraum vom: bis:

Versicherungsschutz:

Versicherungstrager:

Hoéhe / Umfang des Versicherungsschutzes: Laufzeit bis:

Sonderveranstaltungen (Angaben iiber Art und Umfang geplanter Sonderveranstaltungen, zeitl. Ablauf)






2. mit eingereichte Unterlagen

O Flihrungszeugnis fiir Behorden liegt bei O ist beantragt
O Auskunft aus Gewerberegister liegt bei O ist beantragt
[] Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung

[ ] Handelsregisterauszug

[ ] Miet-/ Pachtvertrag

|:| Verzeichnis tiber die Art der anzubietenden Waren

[ ] Teilnehmerbedingungen

|:| Lageplan

[] verzeichnis iiber die voraussichtliche Zahl und Zusammensetzung der Aussteller oder Anbieter

Besucherkreis setzt sich zusammen aus:
[ ] Gewerbliche Wiederverkéufer
[ ] Gewerbliche Verbraucher
[ ] Fachbesucher
[ ] Gewerbliche GroBabnehmer

|:| Letztverbraucher






Anlage 6 — Anzeige zur Aufstellung von , Fliegenden Bauten”

Die Anlage 6 und Seite 1 dieser Anlagensammlung bilden die Anzeige zur Aufstellung von ,Fliegenden Bauten” nach § 75 Abs.
5 der Bauordnung (BauO LAS).

Erlauterung: Bei ,Fliegenden Bauten” handelt es sich z.B. um nicht ortsfeste Triblinen, Festzelte, Biihnen und
Blihnenuberdachungen fiir Konzerte, bauliche Anlagen fiir artistische Vorfiihrungen in der Luft, Fahrgeschafte, etc.

Hinweis: Alle Aufbauten und Zaune sind im beizufigenden amtlichen Lageplan*, einzuzeichnen und dem Antrag zwingend
beizufiigen.

,Fliegende Bauten“ bediirfen, bevor sie erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen werden, einer
Ausfiihrungsgenehmigung.

Dies gilt nicht fiir:

1. ,Fliegende Bauten” mit einer Héhe bis zu 5 m, die nicht dazu bestimmt sind, von Besuchern oder Besucherinnen
betreten zu werden,

2. ,Fliegende Bauten” mit einer Hohe bis zu 5 m, die fiir Kinder betrieben werden und eine Geschwindigkeit von
hdchstens 1 m/s haben,

3. Bihnen, die ,Fliegende Bauten“ sind, einschlieRlich Uberdachung und sonstiger Aufbauten mit einer Héhe bis
zu 5 m, einer Grundflache bis zu 100 gm und einer FuRbodenhéhe bis zu 1,50 m,

4. erdgeschossige Zelte und Verkaufsstande, die von Besuchern und Besucherinnen betreten werden kénnen,
die “Fliegende Bauten” sind, jeweils mit einer Grundrissflache bis zu 75 gm und

5. aufblasbare Spielgerate mit einer Hohe des betretbaren Bereichs bis zu 5 m oder mit iberdachten Bereichen,
bei denen die Entfernung zum Ausgang nicht mehr als 3 m oder, sofern ein Absinken der Uberdachung

konstruktiv verhindert wird, nicht mehr als 10 m betragt.

1. Es ist vorgesehen nachfolgende ,Fliegende Bauten“ zu errichten:

|:| Zelt(e) >75 m2 |:| Fahrgeschaft(e) mitv> 1.0 m/s |:| Tribune(n)

|:| Biihne(n) / Szenenfliache(n) (FuBbodenhéhe héher 1,5 m oder einschlieflich Uberdachung héher als 5 m)

|:| Biihne(n) / Szenenflache(n) |:| <50 m2 oder |:| >50 m2 oder |:| >100 m2 oder |:| >200 m2
Weiter sind |:| Bihnentrack(s) I:l Absperrungen vor Szenenflachen I:l Wellenbrecher vorgesehen.
Der Aufbau biihnen-, studio-, oder beleuchtungstechnischer Einrichtungen ist als:
|:| gering / |:| umfangreich einzuschatzen.

|:| Es sind technische Bewegungen oder Umbauten wahrend der Veranstaltung vorgesehen.

[ ] Der Aufbau von Lasereinrichtungen / Skytracker ist geplant.

* Ein amtlicher Lageplan M 1:500, erhiltlich im FB Stddtebau und Bauordnung, Stadtvermessung, Neustddter Passage 18,
ist zwingend beizufiigen. Zeichnen Sie bitte hierauf die von Ihnen zur Nutzung beantragte Flache, unterteilt nach kommerziell
und nicht kommerziell genutzter Flache malgetreu ein.






Anlage 7 — Antrag auf Nutzung offentlicher Anlagen, Spielplatze und Griinanlagen

N

r
Die Anlage 7 und Seite 1 dieser Anlagensammlung bilden den Antrag zur Nutzung offentlicher Anlagen, Spielplatze und

Grunanlagen.

Wichtiger Hinweis: Sollten Sie zu lhrer Veranstaltung 6ffentliche Anlagen, Spielplatze und Griinflaichen nutzen wollen, ist der
Antrag gem. § 6 (4) Benutzungssatzung spdtestens 4 Wochen vor der geplanten Ausnahmenutzung einzureichen.

J

.

Hiermit beantrage/n ich / wir eine Ausnahmeerlaubnis zur Nutzung 6ffentlicher Anlagen und Griinflachen
(gem. § 6 der Benutzungssatzung fiir 6ffentliche Anlagen, Spielpldtze und Griinanlagen der Stadt Halle (S.))

fir eine Veranstaltung.

GroRe der Veranstaltungsflache (insgesamt) in m?

. . .2
- davon kommerziell genutzte Flache in m

. . . . 2
- davon nicht kommerziell genutzte Flache in m

GroRe der Flache ohne Einnahmeerzielung in m
(z.B. Soziale Tréiger / Ausstellungen etc.)

Grole der Flache fur ,Fliegende Bauten” (insgesamt) in m?
(z.B. Zelte, Biihnen, etc.)

Anlagen:
I:l amtlicher Lageplan (M 1:500)

* Ein amtlicher Lageplan M 1:500, erhéltlich im FB Stddtebau und Bauordnung, Stadtvermessung, Neustddter Passage 18, ist
zwingend beizufiigen. Zeichnen Sie bitte hierauf die von lhnen zur Nutzung beantragte Flache, unterteilt nach kommerziell

und nicht kommerziell genutzter Flache maRgetreu ein.






Anlage 8 — Anzeige zur Trinkwasserversorgung

Die Anlage 8 und Seite 1 dieser Anlagensammlung bilden die Anzeige der Trinkwasserversorgungsanlage

Wie erfolgt zur Veranstaltung die Versorgung mit Trinkwasser?

1. Wird eine zusatzlich zeitweilige Trinkwasserleitung errichtet (z. B. mit Schlduchen; Aufbau und Nutzung eines
Standrohres an einem Hydrant), welche nach der Veranstaltung wieder entfernt wird? |:| ja

(zeitweilige Trinkwasserverteilungsanlagen miissen so geplant, installiert und betrieben werden, dass die
Trinkwasserqualitdt nicht beeintrdchtigt wird. Gegebenenfalls Veranlassen einer Trinkwasserprobe)

2.  Kommen Trinkwasserbehalter zum Einsatz, welche vorher befillt werden? |:| ja

Wenn ja, wo erfolgt das Befiillen mit Trinkwasser und erfiillen die Behéltnisse die Anforderungen der
Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Marz 2016, BGBL. | S. 459?

Liegt ein aktueller einwandfreier Trinkwasserbefund vor (nicht alter als ein Jahr)? O nein Oija
3. Der einzelne Handler ist selbst flr die Trinkwasserversorgung in seinem Gewerbebetrieb zustdndig |:| ja
(z. B. Trinkwasserbefiillung der Behdlter bereits am Heimatort)
4. Nutzung des vorhandenen Trinkwasserstadtnetzes ohne Aufbau zusatzlicher Einrichtungen. |:| ja
5.  Es wird kein Trinkwasser benétigt. |:| ja






		Anlage 1b – Anzeige einer Veranstaltung unter Verwendung von Beschallungstechnik

		Anlage 1b – Anzeige einer Veranstaltung unter Verwendung von Beschallungstechnik für eingetragene Vereine, die nicht gewerbsmäßig tätig sind

		Anlage 2a – Anzeige eines vorübergehenden Gaststättengewerbes (§ 2 Abs. 2 GastG LSA)

		Anlage 3 – Antrag auf Versorgungsanschlüsse (Strom und Wasser )
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MERKBLATT

Aufstellung Fliegender Bauten

Rechtsgrundlage: § 75 Abs. 5 der Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt (BauO LSA)

Fliegende Bauten: Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt
sind, an verschiedenen Orten wiederholt aufgestellt und zerlegt zu
werden. Hierzu gehoren z. B. Biithnen, Triblinen, Zelte, Fahrgeschafte.

Fliegende Bauten bediirfen, bevor sie erstmals aufgestellt werden, einer
Ausfiihrungsgenehmigung. Ausnahmen sind unter § 75 Abs. 2 der BauO
LSA geregelt.

Genehmigung:

Die Aufstellung Fliegender Bauten muss mindestens 10 Tage vor
Aufstellung, unter Vorlage des Prifbuches, bei der Behdrde angezeigt
werden.

Zur Gebrauchsabnahme ist ein Termin mit der Behdrde zu vereinbaren.

Die Bauaufsicht (Fachbereich Bauen, Hansering 15, 06108 Halle (Saale),
Tel.: 0345-221 6301, Fax: 0345-221 6302) wird in der Regel
die

Gebrauchsabnahme durchfiihren.

Fiir die Gebrauchsabnahme sind Kosten (Gebihren und Auslagen nach
der Baugebiihrenverordnung (BauGVO) zu erheben. Diese richten sich nach
den Anlagen 1 bis 5 der BauGVO und sind am Aufstellungsort zu
entrichten.

Hinweis: Wer vorsatzlich oder fahrldassig Fliegende Bauten ohne Ausfiihrungs-
genehmigung (§ 75 Abs. 2 BauO) oder ohne Anzeige und Abnahme (§ 75
Abs. 5 BauO) in Gebrauch nimmt, handelt ordnungswidrig im Sinne von
§ 83 Abs. 1 Nr. 5 BauO.

www.halle.de
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HANDELSTADT

MERKBLATT

Hinweise zur Anlage — Veranstaltung auf 6ffentlichem Verkehrsgrund

Der Antrag ist mindestens 4 Wochen vor der Veranstaltung zu stellen.

— schriftlicher Antrag:
* Angabe Ort (genauer Lageplan mit Mafangaben der zu sperrenden Flidchen/geplante
Aufbauten)
» Zeitpunkt von / bis (Tag und Uhrzeit)
* Grund der Veranstaltung
* Veranstalter und zu benennender Verantwortlicher/Ansprechpartner
* Zahl der evtl. Teilnehmer
* evtl. Ausnahme fiir Fahrzeuge des Veranstalters

— wesentliche Auflagen an den Veranstalter:

* Bei Sperrung von StraRen hat in geeigneter Weise Offentlichkeitsarbeit durch den
Veranstalter zu erfolgen (Presse, Rundfunk, Handzettel).

* Das Aufstellen der angeordneten Verkehrszeichen ist durch eine autorisierte
Verkehrstechnikfirma zu veranlassen.

* Das Aufstellen von Haltverboten (VZ 283) hat 3 Werktage vor der Sperrung zu erfolgen.

* Der urspriingliche Zustand von StraBen und Pldtzen nach Ende der Veranstaltung (z.B.
Reinigung, Beseitigung der Verkehrszeichen) ist wieder herzustellen.

* Die Veranstaltungshaftpflicht ist nachzuweisen (§ 29 (2) VwV-StVO).

* Kosten fur: verkehrsrechtliche Anordnung (Untere Verkehrsbehorde), straRenrechtliche
Sondernutzung (Straffenbaulasttrdger) und verkehrstechnische Ausfiihrung
(Verkehrstechnikfirma) hat der Veranstalter/Antragsteller zu tragen.

— weitere Hinweise:
* Politische Veranstaltungen sind bei der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Stid zu
beantragen.
* Veranstaltungen, die Gber die Stadtgrenzen hinausgehen, obliegen der Zustandigkeit
des Landesverwaltungsamtes.
* Verkehrszeichenpldne zum Sperren von StralRen sind in der Regel durch den
Antragsteller vorzulegen (Verkehrstechnikfirma).

www.halle.de









Referat Verbraucherschutz, Veterinarangelegenheiten

Die Hinweise sollen als Orientierungshilfe dienen und
dazu beitragen, dass mogliche Hygienefehler beim Um-
gang mit Lebensmitteln, insbesondere bei Vereins- und
StrafRenfesten vermieden werden. In mikrobiologischer
Hinsicht nicht sichere Lebensmittel kénnen zu schwer-
wiegenden Erkrankungen fiihren, die besonders bei
Kleinkindern und alteren Menschen lebensbedrohlich
werden kénnen. Gerade bei Volksfesten besteht die
Gefahr, dass schnell ein gréRerer Personenkreis betrof-
fen ist. Mit dem Einhalten der hygienischen Grundregeln
sind diese Gefahren zu vermeiden. Die Anforderungen
sind in der Verordnung Uber die Hygiene beim Herstellen,
Behandeln und Inverkehrbringen von Lebensmitteln

(Lebensmittelhygiene-Verordnung — LMHV) enthalten.
Fur weitere Informationen steht die fir Lebensmittel-
Uberwachung zustandige Behorde des Landkreises bzw.
der kreisfreien Stadt zur Verfligung. Bei Fragen zum
Infektionsschutzgesetz sind die Gesundheitsamter der
Landkreise bzw. kreisfreien Stadte zustandig.

Gewerberechtliche Vorschriften sind hier
nicht enthalten.

Ansprechpartner im Referat
Verbraucherschutz und Veterindrangelegenheiten

Herr Dr. Prohl
Tel. [0345] 514 2688

Frau Dr. Schmidt-Rochow
Tel. [0345] 514 2674

Herausgeber: Landesverwaltungsamt
Stabsstelle Kommunikation
Redaktion: Referat Verbraucherschutz

und Veterinarangelegenheiten
Redaktionsschluss: Marz 2011
Dessauerstr. 70

06118 Halle [Saale]

Tel.: [0345] 514 0

Fax: [0345] 514 1477

E-Mail: poststelle@Ivwa.sachsen-anhalt.de
Internet: www.lvwa.sachsen-anhalt.de
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Hygienebestimmungen
bei Volksfesten








Hygienebestimmungen bei Volksfesten

Vereins- und StraRenfeste, Schulpartys oder Tage der offenen Tiir
sind aus dem offentlichen Leben nicht mehr wegzudenken. Essen
und Trinken spielen dabei eine wichtige Rolle. Damit das Fest fiir
alle Beteiligten ein Erfolg wird und ohne unangenehme Folgen

bleibt, sind einige hygienische Grundregeln unbedingt einzuhalten.

Lebensmittelverkaufsstande
mussen so aufgestellt werden,
dass die Lebensmittel nicht
nachteilig beeinflusst werden
kénnen. Sie missen Uberdacht
sowie seitlich und rickwarts um-
schlossen sein. Offene Lebens-
mittel missen vor nachteiliger
Beeinflussung (zum Beispiel
Husten, Niesen von Kunden und
Passanten, Staub, Schmutz)
geschutzt werden.

Platze fir Lebensmittelverkaufs-
stande sollen befestigt sein.

Sie mlssen sauber gehalten
und taglich grindlich gereinigt
werden.

Geschirr und Geratschaften zur
Herstellung und Behandlung
der Lebensmittel mussen glatte
Oberflachen haben, korrosions-
sowie temperaturbestandig sein
und sich in einwandfreiem, sau-
berem Zustand befinden.

Bereiche zur Herstellung, Be-
handlung oder Lagerung

von Lebensmitteln miissen
trocken und staubfrei sein.

Die Wande mussen aus festen,
leicht zu reinigenden Materialien
bestehen. Oberflachen, die mit

Lebensmitteln in Berlihrung kom-

men, missen in einwandfreiem
Zustand, leicht zu reinigen und
zu desinfizieren sein. Dabei sind
glatte, abwaschbare, abriebfeste,
korrosionsfeste und nicht toxi-
sche Materialien zu verwenden.

FUr leicht verderbliche Lebens-
mittel sind ausreichende Kiihl-
maglichkeiten vorzusehen!

Wasser fiir die Herstellung und
Behandlung von Lebensmitteln
sowie zum Reinigen von Gerat-
schaften und Geschirr muss
Trinkwasserqualitat haben.
Schlauchleitungen sind so zu
verlegen, dass Stauwasser ver-
mieden wird.

Kennzeichnung von Lebensmit-
teln erfolgt auf einem Preisaus-
hang oder einer Speisekarte.

Bei lose abgegebenen Lebens-
mitteln sind die Verkehrsbezeich-
nung, enthaltene Zusatzstoffe
(z.B. wie Farbstoffe, Konservie-
rungsstoffe, Geschmacksverstar-
ker, Phosphate oder bestimmte
Aromastoffe wie Koffein oder
Chinin in Getranken) und Allerge-
ne (glutenhaltiges Getreide,
Fisch, Krebstiere, Milch, Nisse,
Soja, Sellerie, Senf, Sesamsa-
men, Schwefeldioxid und Sulfite)
anzugeben. Preisauszeichnung
fur die angebotenen Produkte ist
an gut sichtbarer Stelle, deutlich
lesbar und soweit erforderlich

(z. B. bei Getranken) unter Be-
zeichnung der Abgabemenge.

Getrankeschankanlagen missen
in einem einwandfreien betrieb-
lichen und hygienischen Zustand
sein. Die Anforderungen an Rei-
nigung und Desinfektion sind
durch Verleiher und Betreiber
einzuhalten.

Was man unbedingt beachten sollte

. Lebensmittel diirfen nur unter einwandfreien hygienischen Bedingungen her-
gestellt, behandelt und in den Verkehr gebracht werden. Nicht verpackte Le-
bensmittel nur in Behaltern abgedeckt transporportieren, Rohware getrennt
von verzehrfertigen Lebensmitteln lagern.

. Zu garende Speisen vollstandig durcherhitzen. Warm zu verzehrende Spei-
sen bis zur Abgabe durchgangig tiber 65°C halten und nicht langer als
3 Stunden aufbewahren.Nicht durcherhitzte Speisen, die unter Verwendung
von rohen Eiern hergestellt werden, nicht abgeben.

° Torten und Kuchen mit nicht durcherhitzten Fiillungen und Auflagen (Sahne,
Buttercreme), Milch, Milcherzeugnisse, Salate, Dressings sowie belegte
Brotchen nur gekiihlt aufbewahren und zum Verkauf nur kurzzeitig aus der
Kiihlung nehmen. Diese Backwaren nicht am néchsten Tag noch einmal
anbieten.

. Erzeugnisse aus Hackfleisch (Bratwurst, Schaschlik, Frikadellen, Hamburger,
Cevapcici, Déner Kebab und &@hnliche Erzeugnisse) nicht vor Ort herstellen,
sondern grundsatzlich nur von einem Fachbetrieb (Fleischereibetriebe) be-
ziehen und in durcherhitztem Zustand abgeben. Brot / Brétchen mit rohem
Hackfleisch nicht anbieten.

. Fleisch, Fleisch- und Fischerzeugnisse in Kiihlschréanken oder Kiihboxen,
jeweils getrennt von anderen Lebensmitteln, bei der erforderlichen Tempera-
tur lagern. Leicht verderbliche Lebensmittel wahrend Transport und Lagerung
ausreichend kiihlen.

Maximale Temperaturen

Milchprodukte,
Cremetorten, Salate: Hackfleischerzeugnisse:
10°C 4°C
Frischfleisch, Fleisch-

Gefliigel und frischer Fisch:

unter schmelzendem Eis

Tiefklhlprodukte:

und Fischereierzeunisse: -18°C
7°C
. Bei Abgabe von Speiseeis auf Sauberkeit der Eisportionierer achten und

Wasser des Aufbewahrungsbades regelméaRig wechseln.

. Verzehrfertig zubereitete Speisen nicht mit bloRen Handen anfassen.

. Abgabe offener Speisen in Selbstbedienung nur mit entsprechenden Einrich-
tungen zum Schutz der Lebensmittel und unter stéandiger Aufsicht.

Eiswdrfel, Crusheis,Stangeneis
0.a. in Getranken und zur direk-
ten Verwendung in oder auf Le-
bensmitteln muss aus Trinkwas-
ser hergestellt sein.

Handwaschgelegenheit muss
neben der Geschirrspulmdglich-
keit leicht erreichbar vorhanden
und mit ausreichender Wasser-
zufuhr ausgestattet sein. Vor-
richtung zum hygienischen Wa-
schen und Trocknen muss zur
Verfligung stehen.

Reinigung von Geschirr, Trink-
glasern und Bestecken sollte
vorzugsweise maschinell erfol-
gen. Alternativ missen flr eine
sachgerechte manuelle Reini-
gung zwei Spllbecken vorhan-
den sein. Trockentlicher mis-
sen haufig gewechselt werden.
Sauberes Geschirr ist getrennt
von Schmutzgeschirr zu lagern
und vor Verschmutzung zu
schitzen.

Abwasser ist in das Abwasser-
netz einzuleiten oder muss bis
zum Abtransport in geschlos-
senen Behaltern verwahrt
werden.

Rauchen ist im Bereich der
Lebensmittelherstellung und -
behandlung nicht erlaubt.

Lebensmittel-Abfalle missen
sofort separiert und beseitigt
werden. Abfallbehalter miissen
dicht schlieBen und so aufge-
stellt werden, dass eine nachtei-
lige Beeinflussung von Lebens-
mitteln vermieden wird.

Personen, die mit der Herstel-
lung, Be- und Verarbeitung von
Lebensmitteln beschaftigt sind,
dirfen keine Krankheiten (Haut-
oder Magen-Darm Erkrankun-
gen) haben, auch nicht Aus-
scheider von Salmonellen sein
sowie eiternde oder ndssende
Wunden im Bereich der Arme
und Hande haben, die tber
Lebensmittel Ubertragen wer-
den kénnen. Andere Wunden,
z.B. Schnittwunden an Handen
und Armen, missen wasser-
dicht (Gummifingerling, Hand-
schuh) verbunden werden.
Speisen diirfen nicht angeniest
oder angehustet werden.
Arbeitskleidung von Personen,
die mit Lebensmitteln umgehen,
muss stets sauber sein.

Handereinigung erfolgt unter
Verwendung von warmen Was-
ser vor Arbeitsbeginn, nach Ar-
beiten mit rohem Fleisch, Fisch,
Gefllugel, Eiern sowie nach je-
dem Toilettenbesuch. Zum Ab-
trocknen sind moglichst Einmal-
handtiicher zu verwenden.

Weitere Informationen zum Thema Hygienebestimmungen

finden Sie unter:

www.lvwa.sachsen-anhalt.de

Wir beraten und unterstiitzen Sie gern!
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